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Infoblatt zum Sicherheitsbeauftragten

Helden des Arbeitsalltags
Sicherheitsbeauftragte tragen mit ihrem Engagement zu einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung bei und unterstützen damit die effektive und produktive Arbeit im Team.

Achtung! Ein Sicherheitsbeauftragter ist nur beratend tätig und hat keinerlei Verantwortung, die liegt weiterhin beim Unternehmen. Die wichtigste Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten ist, den Arbeitsalltag und die Umgebung immer durch die Brille der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung der Kollegen zu sehen.

Zentrumsmanager - mit Sicherheit erfolgreich!
Die Erfahrungen im Berufsalltag und die Vorbildfunktion für sicheres und gesundes Verhalten am Arbeitsplatz helfen dem Unternehmen dabei, Unfall- und Gesundheitsgefahren in ihrem Zentrum zu erkennen und zu benennen. 

Gesundheit fördern und Gesundheit fordern!
Als Sicherheitsbeauftragte bist Du die fachkundige Ansprechperson für die Teamkolleginnen und -kollegen, vermittelst bei Konflikten zu Arbeitsschutzthemen und Du bist ein wichtiges Bindeglied bei der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. 
Die Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter stärken die Position des Zentrumsmanagers hinsichtlich der Aufgaben als Führungskraft im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wichtig sind hierbei das kollegiale Miteinander und die Bearbeitung der Themen und Belange auf Augenhöhe. 

Verantwortung – Du, Ich, Wir?
Zwar ist jeder Beschäftigte grundsätzlich verpflichtet, sich aktiv am Arbeitsschutz zu beteiligen, die Verantwortung für den Arbeitsschutz trägt jedoch in der Regel der Unternehmer. Er hat die Umsetzung der Arbeitsschutzpflichten regelmäßig zu kontrollieren. Für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel, wie z.B. geeignete Arbeitsmittel oder Persönliche Schutzausrüstung, bereitzustellen. Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen bei allen Tätigkeiten beachtet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können. Diese Pflichten sind nicht übertragbar. Führungskräfte tragen aufgrund ihrer Weisungsbefugnis, im Rahmen ihres Aufgabenbereiches, ebenfalls Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit.

Was genau? 
Zu den Tätigkeiten eines Sicherheitsbeauftragten gehört die Unterstützung des Unternehmens bei der Vorbeugung von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Sicherstellung und Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung von Schutzkleidung sowie Schutzeinrichtungen. Er unterstützt die Aufklärung über Unfall- und Gesundheitsgefahren.
Zu den Aufgaben gehören allgemein betrachtet insbesondere: 
· Überprüfung von Schutzeinrichtungen
· Überwachung der sachgemäßen Benutzung von Schutzeinrichtungen
· Kontrolle des Zustandes von persönlichen Schutzausrüstungen
· Erkennen einer nicht sachgemäßen Benutzung oder einer Nicht-Benutzung von Schutzausrüstungen
· Meldung von Sicherheitsmängeln 
Weitere Aufgaben:
· Aufmerksam machen auf Unfall- und Gesundheitsgefahren
· Aufklärung des Teams über den sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen
· Patenschaft für neue Teammitglieder, Einführung in sicherheitsrelevante Vorschriften
· Teilnahme an Standortbegehungen
· Teilnahme an ASA-Sitzungen möglich 
· Lieferung von Themen an QM, die in der ASA-Sitzung angesprochen werden sollen
Folgende Personen stehen unterstützend und beratend zur Seite:
· Bereich Qualitätsmanagement intern
· interne Brandschutzbeauftragte
· externe Fachkraft für Arbeitssicherheit des MEDITÜV – Kontaktdaten siehe QMF 15c
· externe Betriebsärztin des MEDITÜV – Kontaktdaten siehe QMF 15c

Rechtsgrundlagen für die Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten
· Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)   § 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten - 
· Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) - § 22 Sicherheitsbeauftragte
· Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 16 Besondere Unterstützungspflichten
· Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) § 11 Arbeitsschutzausschuss





Checkliste für den Sicherheitsbeauftragten

Auf was habe ich im Zentrum als Sicherheitsbeauftragter gezielt zu achten?

· Hängt das Erste-Hilfe-Plakat im Aufenthaltsraum aus?
· Sind Brandschutz- und Ersthelfer benannt und im QMF 15c aktuell?
· Hängt das „QMF 15c wichtige Kontakte“ im Zentrum aus?
· Ist der Verbandkasten vollständig und aktuell?
· Sind die elektrischen Liegen mit einem Sicherheitsstift oder anderen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet und werden diese auch benutzt?
· Bei elektrischen Liegen ohne Sicherheitsstift – werden diese am Abend ordnungsgemäß stromlos geschaltet?
· Sind die Hinweisschilder an den Therapieliegen angebracht, dass Quetschgefahr besteht?
· Ist das Equipment für die TA am Arbeitsplatz ordnungsgemäß (Stuhl, Tisch etc.) oder gibt es Defekte?
· Sind an elektrischen Arbeitsmitteln Kabelbrüche erkennbar?
· Werden die DGUV V3 Untersuchungen regelmäßig durchgeführt?
· Gibt es Stolpergefahren, die beseitigt werden müssen (z.B. Kabel)?
· Ist ausreichende PSA vorhanden z.B. Handschuhe, Masken etc.?
· Werden die Pausenzeiten eingehalten?
· Hängt der Hygiene- und Hautschutzplan aus?
· Sind genügend Hautschutzpflegemittel vorhanden?
· Ist das Desinfektionsmittel mit einem Anbruchdatum versehen?
· Werden nur die Stoffe bestellt, die auch im Hautschutz- und Hygieneplan enthalten sind?
· Sind die Gebinde mit den Gefahrstoffen gekennzeichnet und in den Originalgebinde enthalten?
· Ist ausreichend Beleuchtung für die Durchführung der Arbeiten der Mitarbeiter im Zentrum vorhanden?
· Werden Erste-Hilfe-Maßnahmen dokumentiert?
· Trägt mein Kollege die passende Arbeitsschutzausrüstung für seine Tätigkeit?
· Wird die Arbeitsschutzausrüstung richtig angewendet?
· Hängt die Brandschutzordnung aus? 
· Sind die Feuerlöscher gewartet?
· Hinweisen der Mitarbeiter bezüglich der Durchführung der Unterweisung in der NOVOApp etc.
Gibt es noch Fragen? Meldet euch bei eurem QM, wir helfen gern weiter!
y.specht@novotergum.de
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